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Gemeinde Baierbrunn 

 

 

Beschlussvorlage 
GL/561/2024 

Sachgebiet 

Geschäftsleitung 
Sachbearbeiter/in 

Herr Rudolph 

Beratung  Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 16.04.2024 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Erlass von Richtlinien zur Vergabe gemeindlicher Wohnungen 
 
Anlagen: 

Beschlussbuchauszug-GR-230124-KriterienWohnungen 
NICHTÖFFENTLICH-Baulandmodell Richtlinie Stand 24.02.2021 
RichtlinienWohnungsvergabe-WVRL-040424-ENTWURF 
VergabekriterienPullach 

 
Sachverhalt: 
Auf den Sachvortrag der Gemeinderatssitzung vom 23.01.2024 (siehe Anlage) wird Bezug 
genommen. 
 
 
Ergebnis 
Die Verwaltung hat entsprechend der Beschlusslage anhand der Wohnungsvergabekriterien der 
Gemeinde Pullach einen Entwurf für eigene Baierbrunner Wohnungsvergaberichtlinien erarbeitet. 
Dieser liegt der Vorlage als Entwurf bei. 
 
Dabei wurden im Vergleich zu den Pullacher Richtlinien folgende Änderungen vorgenommen: 
 Streichung der Pullacher Besonderheiten unter Nr. 14 (Zusätzliche Kriterien für Wohnungen in 

Pullach) 
 Integration der Anlage der Pullacher Richtlinien in den Haupttext der Richtlinien bei § 9 und § 

11 
 Stärkere Berücksichtigung gemeindlicher Bediensteter unter § 10, entsprechend dem 

Beschluss des Gemeinderates vom 23.01.2024 
 
Dem Gemeinderat stand beschlussgemäß bis zum 31.03.2024 die Möglichkeit zu, weitere 
Vorschläge bei der Verwaltung einzureichen. Von dieser Möglichkeit wurde seitens des 
Gemeinderates kein Gebrauch gemacht. 
 
 
Abfrage nach Vergabekriterien in den Gemeinden Schäftlarn, Straßlach und Icking 
Die gewünschte Abfrage der Verwaltung bei den vorgenannten Nachbargemeinden ergab 
folgendes Ergebnis: 
 
Gemeinde Schäftlarn 
Es gibt keine Vergabekriterien da sich der GR bewusst gegen solche Kriterien entschieden hat. So 
können nämlich Einzelentscheidungen getroffen werden z. B. Feuerwehrmann der vielleicht gut 
verdient aber dringend eine Wohnung sucht bekommt somit auch eine Wohnung. Oder jemand der 
sehr aktiv ist im Gemeindeleben, sich fürs Wohl der Mitmenschen einsetzt usw. dies möchte der 
GR selber entscheiden wem 
sie die Wohnung am Ende übergeben. 
Es gibt eine Vormerkliste, hier sind aber nur Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schäftlarn 
gelistet (z.B. ehemalige Schäftlarner die wieder zurück möchten, Vereinsmitglieder, 
Einkommensschwache Bürger) 
Wenn eine Wohnung frei wird, werden diese auch aktiv per Email darüber informiert. 
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Gemeinde Straßlach-Dingharting 
Hier gibt es keine eigenen Gemeindewohnungen, lediglich gemeindliche Grundstücke. Zu diesen 
gibt es Vergabekriterien, die im Anhang beigefügt sind. 
 
 
Frühere Baierbrunner Kriterien 
Es stand wiederholt im Raum, die Verwaltung verfüge über frühere Kriterien zur 
Wohnungsvergabe. Auch nach weiterer intensiver Suche konnten keine einheitlichen Kriterien 
gefunden werden. 
 
Eine Abfrage der digitalisierten Beschlüsse ergab rückwirkend bis 2016 keine geeigneten Treffer. 
Die Suche müsste entsprechend auf das Beschlussbucharchiv ausgeweitet werden, sofern das 
vom Gemeinderat gewünscht wird. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Die Gemeinde Baierbrunn beschließt die Richtlinien zur Vergabe von Wohnungen 
der Gemeinde Baierbrunn sowie von Wohnungen deren Belegungsrecht der Gemeinde Baierbrunn 
zusteht in der vorliegenden Fassung vom 04.04.2024. 
 
 



Gemeinde Baierbrunn
Landkreis München

Beschlussbuchauszug

Sitzung des Gemeinderates am 23.01.2024

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war nicht öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

8. Erarbeitung von Vergabekriterien für Wohnungen

Sachverhalt:
Bisher gibt es bei der Vergabe von gemeindlichen Wohnungen keine einheitlichen 
Vergabekriterien.
Diese sollten im Zuge der Fairness und allgemeinen Gleichbehandlung der Bewerber erstellt 
werden.
Auch erleichtern Vergabekriterien die Vergleiche der einzelnen Bewerber untereinander und führen 
so zu einer schnelleren Entscheidungsfindung bei der Zuweisung der Wohnungen.

Die Gemeinde Baierbrunn verfügt derzeit über folgende Wohneinheiten:
Ahornstr. 7: 7 Wohneinheiten
Ahornstr. 8: 6 Wohneinheiten
Bahnhofstr. 2 1 Wohneinheit
Bahnhofstr. 25: 1 Wohneinheit
Hermann-Roth-Str. 23 1 Wohneinheit
Isarstr. 12 2 Wohneinheiten
Parkstr. 49 4 Wohneinheiten
Reichentalstr. 2 1 Wohneinheit
Wolfratshauser Str. 56 4 Wohneinheiten

Zudem
Ahornstr. 9: 12 Wohneinheiten (Eigentum der BML Belegrecht bei GBB)
Am Sattlerkreuz 2: 14 Wohneinheiten

Das Belegrecht für die Wohneinheiten Am Sattlerkreuz 2 liegt noch beim LRA München. Dieses 
läuft zum 31.12.23 aus. Danach darf die Gemeinde bei einer Freimeldung die Wohnung selber neu 
vergeben. 

Bisher wurden freiwerdende Wohnung von der BML gemeldet und dann von der Gemeinde 
ausgeschrieben. Interessenten konnten sich formlos auf die Wohnungen bewerben. Diese 
Bewerbungen wurden von der Verwaltung gesichtet und zur Vorlage für den Gemeinderat 
aufbereitet. 
Bewerber mussten keinerlei Form und Kriterien erfüllen. Dies führt auch zur Unübersichtlichkeit 
und durch fehlende Strukturen kann eine objektive Vergabe nicht durchgeführt werden.

Vergabekriterien haben den Vorteil, dass Bewerbungen in Form eines Punktesystems beurteilt und 
bewertet werden kann.

Punkte kann es zum Beispiel geben für:
Wohnsitz in Baierbrunn (wie lange schon)
Wird ein Ehrenamt durchgeführt
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Ist der Arbeitsplatz in Baierbrunn
Wie viele Personen suchen eine Wohnung (und befinden sich darunter auch minderjährige, 
oder Senioren)
Warum wird die Wohnung benötigt (z. B. vorhandenen, oder drohende Obdachlosigkeit, 
Asylunterkunft, Kündigung wegen Eigenbedarf)
Einkommen

Innerhalb dieser Kriterien kann dann gewichtet werden. Zum Beispiel:
Je länger der Wohnsitz schon in Baierbrunn ist, desto mehr Punkte (z. B. einen Punkt pro 5 
Jahre)
Wie lange schon im Ehrenamt?
Wie lange ist der Arbeitsplatz schon in Baierbrunn?
Kinder (je mehr Kinder unter 18, umso mehr Punkte)
Senioren (ja älter, umso mehr Punkte)
Einkommen (geringer Einkommen, sollten den höheren Einkommen bevorzugt werden)

Diese Liste ist nicht abschließend und dient nur der Orientierung.

Gemeinden wie Pullach, oder Taufkirchen haben bereits solche Vergabekriterien:

Pullach im Isartal:
Die Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH verfügt über 565 Wohnungen, davon sind 27 
barrierefrei. Zusätzlich verwaltet die Wohnungsbaugesellschaft 20 Wohnungen in der Hans-Keis-
Straße 26 a und 22 Wohnungen in der Heilmannstraße 53/55, darunter eine Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Behinderungen (Gemeinsam leben lernen).

Zudem gibt es 32 Wohnungen aus dem Bestand der Baugesellschaft München-Land GmbH.
Die Wohnungen befinden sich überwiegend in der Hans-Keis-Straße, Heilmannstraße, Am 
Grundelberg und in der Vormbrocksiedlung (Richard-Wagner-Straße, Schubert Straße, 
Beethovenstraße und Metzstraße).

Hauptgesellschafter sind die Gemeinde Pullach, die Firma LINDE AG und die Firma United 
Initiators GmbH. Sie haben das alleinige Belegungsrecht dieser Wohnungen, wobei die Gemeinde 
Pullach anhand eines Kriterienkataloges bei einem Großteil der Wohnungen entscheiden kann, 
welche Bürgerinnen und Bürger Mieter werden können.

Wir sehen die Wohnungen für Bürgerinnen und Bürger vor, deren Wohnsituation zurzeit nicht 
optimal ist. Das gilt natürlich auch für Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ein senioren- oder 
behindertenfreundliches Zuhause benötigen bzw. in dringend benötigten Bereichen arbeiten oder 
sich ehrenamtlich einbringen (z.B. Kinder- und Seniorenbetreuung, gemeindliche Beschäftigte, 
Freiwillige Feuerwehr, Vereine).

Für ein Mietverhältnis in den Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft müssen Sie sich 
bewerben. Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass Sie mit Wartezeiten rechnen müssen.
Haben Sie Interesse, Mieter bzw. Mieterin der Wohnungsbaugesellschaft zu werden? Wir haben 
alle wichtigen Informationen und Kriterien zur Vergabe der Wohnungen sowie den 
Wohnungsantrag für Sie zusammengestellt siehe Downloads.

Wichtig: Die Bewerbung (der Antrag auf Zuteilung einer Wohnung) muss spätestens nach einem 
Jahr verlängert werden, wenn bis dahin kein Angebot für eine Wohnung erfolgt ist.

Taufkirchen:
Die Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft ist das kommunale Wohnungsunternehmen in 
Taufkirchen.
Mit ca. 210 Wohnungen und 130 Garagen/Stellplätzen (eigener Bestand sowie von der Gemeinde 
gepachtet) gewährleisten wir eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung vor Ort.



Ab März 2023 werden 44 neue gemeindliche Wohnungen in Taufkirchen am Riegerweg 
bezugsfertig.

Die neue Richtlinie gilt für alle zukünftigen Vergaben des gesamten Wohnungsbestandes der 
Gemeinde und der Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft (TWG).

Wichtig für die Beurteilung der eingehenden Bewerbungen sind insbesondere das Einkommen, der 
Familienstand, der Wohnsitz in Taufkirchen oder auch eine ehrenamtliche Tätigkeit sowie die 
aktuelle Wohnsituation. Ebenso werden bei der Bewertung der Bewerbung die Eltern oder auch 
pflegebedürftige Personen im gemeinsamen Haushalt berücksichtigt.
Die Vergaberichtlinien und die neu überarbeiteten Anträge findet man auf der Homepage der 
Gemeinde und der TWG. Die bereits eingegangenen Bewerbungen bleiben bestehen; die 
Interessenten erhalten lediglich ein neues Antragsformular.

Über die Vergabe der Wohnungen entscheidet grundsätzlich der Sozial- und Kulturausschuss in 
öffentlicher Sitzung.

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Entwurf für Richtlinien zur Vergabe gemeindlicher 
Wohnungen nach dem Modell der Gemeinde Pullach aufzustellen.

Dabei sollen insbesondere folgende Kriterien zum Tragen kommen:
Bedarf für Mitarbeiter der Gemeinde soll vorrangig gedeckt werden können.
Die Gemeinderäte können bis zum 31.03.2024 weitere Vorschläge bei der Verwaltung 
einreichen.

Bei den Gemeinden Schäftlarn, Straßlach und Icking soll angefragt werden, ob diese aktuelle 
Vergabekriterien haben.

Einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0  Anwesend 14  

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestätigt.

Baierbrunn, 24.01.2024

Claudia Schmid
Sekretariat
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Richtlinien

Zur Konkretisierung des Baulandentwicklungsmodells
der Gemeinde Straßlach-Dingharting

(gleichzeitig: Vergabekriterien für die Veräußerung und Vermietung gemeindlicher Grundstücke,
Häuser und Wohnungen)

(Stand: 24.02.2021)

A. Vorbemerkungen

1. Wohnraum und Bauland stehen in der Gemeinde Straßlach-Dingharting nur begrenzt zur Ver-
fügung und sind nur unter hohem finanziellem Aufwand zu erwerben bzw. zu beschaffen. Der
Gemeinderat hat zur Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer ausgewogenen Bevöl-
kerungsstruktur mit Beschluss vom 24. Februar 2021 ein Baulandentwicklungsmodell in Kraft
gesetzt. Diese Richtlinien dienen der Konkretisierung des Modells und der Festlegung eines
Punktesystems zur Vergabe gemeindlicher Grundstücke oder der Vermietung gemeindlichen
Wohnraums.

2. Eine Verteilung des Baulands und Wohnraums unter den Bewerbern und ihre Zuordnung zu
den verschiedenen Erwerbsmodellen erfolgt entsprechend ihrer Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse und ihrer Rangfolge gemäß der nachfolgenden Punktetabelle.

3. Für das jeweilige Projekt erfolgt eine Ausschreibung mit einem Stichtag, an dem alle erforder-
lichen Unterlagen der Gemeinde vorgelegt werden müssen. Verspätete Anträge werden nicht
mehr berücksichtigt. Die Beurteilung der Unterlagen richtet sich nach den tatsächlichen Ver-
hältnissen zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung durch den Gemeinderat.

4. Für die Beurteilung einer Bewerbung kommt es auf die Person des jeweiligen Antragstellers
an, soweit nachfolgend nicht anderes geregelt ist. Ehepaare und eingetragene Lebenspartner
gemäß des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft gelten als ein Antragsteller.
Dies gilt auch für unverheiratete Paare, die gemeinsam in dem zu bildenden Haushalt leben
werden. Hier erwerben die Partner jeweils 50 % der Eigentumsverhältnisse. Die vertraglichen
Bindungen werden auch letztgenannten Miteigentumsanteilswerbern auferlegt.

5. Die Gemeinde behält sich vor das Bewerbungsverfahren aufzuheben, wenn im Verfahren we-
niger als 25 % der Bewerber die Voraussetzungen als Einheimischer im Sinne dieser Richtlinie
erfüllen. Damit soll das städtebauliche Ziel sichergestellt werden, Bauland für die örtliche Be-
völkerung zu schaffen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB).

B. Gemeinsame Regelungen zur Antragsberechtigung für das Erbpachtmodell und
das Fördermodell

1. Der Antragsteller muss volljährig und geschäftsfähig sein.

2. Der Antragsteller darf im Gemeindegebiet kein Wohnungseigentum, dingliches Wohn-
/Nießbrauchrecht, zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht oder zu Wohnzwecken geeigne-
tes Grundeigentum haben. Außer Betracht bleiben jedoch Rechte, die keine angemessene
Wohnung für den Antragssteller und dessen Haushaltsangehörige ermöglichen. Als angemes-
sene Wohnung wird eine Wohnfläche von 100 m² für zwei Personen, 115 m² für drei Perso-
nen, 130 m² für vier Personen, 145 m² für fünf Personen und 160 m² für sechs Personen er-
achtet.
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Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der Wohnflächenverordnung. Wird eine vorhan-
dene Immobilie zur Finanzierung des Kaufs oder der Schaffung eines Eigenheims veräußert, 
so ist dies unschädlich. Erlöse werden zum Gesamtvermögen hinzugerechnet. 
 
Zum Haushalt rechnen gemäß Art. 4 des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes: der An-
tragsteller, der Ehegatte, der Lebenspartner und der Partner einer sonstigen auf Dauer ange-
legten Lebensgemeinschaft sowie deren Verwandte in gerader Linie und zweiten Grades in 
der Seitenlinie, Verschwägerte in gerader Linie und zweiten Grades in der Seitenlinie, Pflege-
kinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflegeeltern, die miteinander eine Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft führen. Zum Haushalt rechnen auch Personen im Sinn des Abs. 1, wenn 
zu erwarten ist, dass diese alsbald und auf Dauer in den Haushalt aufgenommen werden, so-
wie Kinder, deren Geburt auf Grund einer bestehenden Schwangerschaft zu erwarten ist. Zum 
Haushalt rechnen nicht Personen, bei denen zu erwarten ist, dass diese sich alsbald und auf 
Dauer vom Haushalt lösen werden. 
 
Das Vermögen sowie das Jahreseinkommen des Antragsstellers dürfen die für das jeweilige 
Modell festgelegte Grenze nicht überschreiten (siehe Ziffer E 1.3 und E 1.4). 
 
Zum Vermögen des Antragstellers wird im Besonderen das Vermögen des Lebenspartners, 
der Kinder und im Allgemeinen grundsätzlich aller gemäß Art. 4 Bayerisches Wohnraumförde-
rungsgesetz zum Haushalt rechnenden Person hinzugerechnet. Dies gilt auch für zu erwar-
tende Zuwendungen, die dem Antragsteller bzw. Ehe- oder Lebenspartner zum Erwerb des 
Grundstücks und Bau des Hauses versprochen sind. Der Antragsteller muss über die vorge-
nannten Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäß Auskunft geben und die Richtigkeit eides-
stattlich versichern. 
 
Für die Prüfung der Einkommensgrenze wird das Jahreseinkommen gemäß Art. 6 des Bayeri-
schen Wohnraumförderungsgesetzes zugrunde gelegt. Jahreseinkommen ist demnach, vor-
behaltlich nachfolgender Einschränkungen, die Summe der positiven Einkünfte im Sinn des 
§ 2 Abs. 1, 2 und 5a des Einkommensteuergesetzes jedes Haushaltsangehörigen. Ein Aus-
gleich mit negativen Einkünften aus anderen Einkunftsarten und mit negativen Einkünften des 
zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Zum Jahreseinkommen gehören auch 
steuerfreie, nicht steuerbare und andere bei der Summe der positiven Einkünfte nicht berück-
sichtigte Einnahmen für die Bestreitung des Lebensunterhalts. Für die Leistung von Steuern 
vom Einkommen, laufenden Beiträgen zu einer Kranken- und Pflegeversicherung sowie lau-
fenden Beiträgen zu einer Lebensversicherung oder einer Versicherung zur Altersversorgung 
wird von dem ermittelten Betrag ein pauschaler Abzug in Höhe von jeweils zehn v.H. vorge-
nommen. Zum Jahreseinkommen des Antragstellers wird das Jahreseinkommen des Lebens-
partners und grundsätzlich aller gemäß Art. 4 Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz zum 
Haushalt rechnenden Personen hinzugerechnet. Das Jahreseinkommen der Eltern und sonsti-
ger Personen wird nur insoweit berücksichtigt, als sie zum künftigen Haushalt zu rechnen sind. 
Maßgeblich für das Einkommen sind die letzten drei Einkommenssteuerbescheide, die dem 
Antragsteller bzw. den anderen Personen zum Stichtag zugegangen sind. Es wird der Durch-
schnitt der drei Jahre gebildet. 
 

3. Der Bewerber für den Kauf eines Grundstückes oder für ein Erbbaurecht muss der Gemeinde 
in geeigneter Form nachweisen, dass er das Vorhaben finanzieren kann (Grundstückskauf-
preis, Erbbauzins, Gebäudeerrichtungskosten, Erschließungskosten). Der Gemeinde sind ent-
sprechende Nachweise (z.B. Finanzierungsbestätigung des Kreditinstituts, Bestätigung der 
Bausparkasse) beizubringen. 
 

4. Bei Miete einer Wohnung im Einheimischenprogramm muss der Antragsteller nachweisen, 
dass er die Miete regelmäßig aufbringen kann und der Gemeinde entsprechende Nachweise 
(z.B. Einkommensnachweis, Wohngeldbescheid) vorlegen.  
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C. Verkaufsbedingungen 
 

Der Inhalt des Kaufvertrages bzw. des Erbbaurechtsvertrages richtet sich nach den gemeindlichen 
Musterverträgen. 
 
Die Gemeinde behält sich vor, die Verträge an eine neue Sachlage, neue Erkenntnisse oder einer 
veränderten Rechtsprechung anzupassen. Maßgeblich ist der im jeweiligen Einzelfall abgeschlos-
sene Vertrag. 
 
Die Verträge werden insbesondere Regelungen zu folgenden Bereichen enthalten: 
 

1. Baupflicht des Käufers bzw. Erbbaurechtsnehmers: Baubeginn binnen 3 Jahren nach Ei-
gentumsübergang, Bezugsfertigkeit binnen 5 Jahren nach Eigentumsübergang 

2. Abstimmungspflicht bei Doppelhäusern über einheitlichen Gestaltung. Dabei ist das Pro-
jekt maßgeblich, das als erstes begonnen wurde. 

3. Selbstnutzungspflicht und Veräußerungsverbot für einen baugebietsbezogen festgelegten 
und von der Höhe der Subventionierung des Grundstückspreises abhängigen Zeitraum  

4. Wiederkaufsrecht der Gemeinde bzw. Heimfall bei Vertragsverstoß (abgesichert durch 
Auflassungsvormerkung) 

5. Ablösezahlung bzw. erhöhter Erbbauzins bei Verstoß gegen die Einheimischenbindung 
unter der Berücksichtigung der Wertentwicklung (gesichert durch Grundschuld) 

6. Im Falle einer vorübergehenden Aufgabe der Selbstnutzung für maximal fünf Jahre tritt ein 
Anmietungsrecht der Gemeinde in Kraft 

7. Schuldrechtliches Vorkaufsrecht auch nach Ablauf der Bindefrist nach Gutachten 
8. ggfls. Auflagen zur ökologischen Bauweise 

 

E. Vergabesystem 

 
1. Zugangskriterien für das Erbpacht- und das Erwerbsmodelle 

 
1.1 Erbpachtmodell: 

Antragsberechtigt im Erbpachtmodell sind Antragsteller mit mindestens einem eigenen Kind im 
Höchstalter von 16 Jahren. Kinder des Ehepartners bzw. Lebenspartners werden dem Antrag-
steller zugerechnet. Der Antragssteller muss glaubhaft erklären, dass das jeweilige Kind im 
Haushalt des Antragstellers seinen Hauptwohnsitz haben wird. Die Kinderzahl wird aber im 
Rahmen der Bepunktung berücksichtigt. Daneben sind nachrangig auch Personen ohne Kin-
der antragsberechtigt. Ehepaare und eingetragene Lebenspartner gemäß des Gesetzes über 
die Eingetragene Lebenspartnerschaft gelten als ein Antragsteller. Dies gilt auch für unverhei-
ratete Paare, die gemeinsam in dem zu bildendem Haushalt leben werden und die beide 
gleichberechtigte Vertragspartner des Erbbaurechtsvertrags werden. 
 
Der Antragsteller muss die Einkommens- und Vermögensgrenzen (siehe unten) einhalten. 

 
1.2 Fördermodell: 

Antragsberechtigt im Fördermodell sind zusätzlich zum Personenkreis des Erbpachtmodells 
auch Personen ohne Kinder. Ehepaare und eingetragene Lebenspartner gemäß des Gesetzes 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft gelten als ein Antragsteller. Dies gilt auch für un-
verheiratete Paare, die gemeinsam in dem zu bildendem Haushalt leben werden. Hier erwer-
ben die Partner jeweils 50 % der Eigentumsverhältnisse. 
 
Der Antragsteller muss die Einkommens- und Vermögensgrenzen (siehe unten) einhalten. 
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1.3 Einkommensverhältnisse: 

Das zu versteuernde Einkommen des Antragstellers und der hinzurechenbaren Personen 
(siehe Ziffer B.2, Abs. 3) im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor der Antragstellung darf das 
Durchschnittseinkommen in der Gemeinde, maximal aber insgesamt folgende Beträge nicht 
überschreiten: 
 

- im Falle eines einzelnen Antragstellers den Betrag von 51.000  
inklusive aller künftigen Familienmitglieder -  

-  j  
 
 
1.4 Vermögensverhältnisse: 

Verfügen diese Personen zusammen über ausreichend Vermögen, um außerhalb des Bau-
landentwicklungsmodells angemessenen Wohnraum im Sinne von Ziffer B.2 Abs. 1 und 2 die-
ser Kriterien zu schaffen bzw. zu erwerben, so werden sie im Rahmen dieser Richtlinien nicht 
berücksichtigt. 
 
Die Summe des Vermögens darf den Durchschnittswert aller gemäß dem Fördermodell sub-
ventionierten Grundstücke des jeweils angebotenen Gebiets nicht überschreiten. Für Allein-
stehende gilt jeweils die Hälfte der Wertgrenze. Eine Liste mit der Werthaltigkeit der subventi-
onierten Grundstücke wird im Rahmen der Ausschreibung von der Gemeinde bekannt gege-
ben.  
 
Angesetzt wird stets das Nettovermögen, also das Bruttovermögen abzüglich dafür bestehen-
der Verbindlichkeiten. Darlehen innerhalb der Familie finden keine Berücksichtigung.  
 
Zum Vermögen im Sinne dieser Vergabekriterien zählen alle Vermögensgegenstände, insbe-
sondere Immobilien, Einrichtungsgegenstände, Wertpapiere, Bankguthaben und Barvermö-
gen. Dabei wird für werthaltige Verbrauchsgegenstände ein pauschaler Freibetrag von maxi-
mal 40.000 
genutzte und diesen gehörenden Immobilieneigentumen, sofern dieses nicht ausreichend 
groß ist, um für den Bewerber ausreichend eigenen Wohnraum bereit zu stellen bzw. zu 
schaffen. 
 

2. Punktetabelle 
 
Der Bewerber mit der höheren Punktzahl darf sich vor dem Bewerber mit der niedrigeren 
Punktzahl eine Grundstücksparzelle oder eine Wohnung aussuchen. Gibt es mehrere Bewer-
ber als Parzellen/Wohnungen werden diejenigen Bewerber, die nicht mehr zum Zuge kommen 
auf eine Nachrückerliste für den Fall aufgenommen, dass Bewerber vom Erwerb nach Zutei-
lung aber vor notarieller Beurkundung Abstand nehmen. 
 

2.1 Sozialkriterien, maximal 50 Punkte: 
 
a) Größe der häuslichen Gemeinschaft des Antragsstellers 

 
- für jede volljährige Person:  10 Punkte (maximal 20 Punkte) 
- zusätzlich für jedes Kind:    5 Punkte (maximal 15 Punkte) 
 
Der Antragsteller muss glaubhaft die Absicht bekunden, dass die vorgenannten Personen 
weiterhin im Haushalt des Antragstellers wohnen werden. Ist hingegen damit zu rechnen, 
dass vom Antragsteller angegebene Personen bis zur Bezugsfertigkeit nicht mehr im 
Haushalt des Antragstellers ihren Hauptwohnsitz haben werden, werden diese bei der 
Vergabe nicht berücksichtigt. 
 
Eine ärztlich nachgewiesene Schwangerschaft wird als Kind angerechnet. 



Seite 5 

 
b) Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit 

 
- Bei einem nachgewiesenen Behinderungsgrad von 20 2 Punkte 
- Bei einem nachgewiesenen Behinderungsgrad von 30 3 Punkte 
- Bei einem nachgewiesenen Behinderungsgrad von 40 4 Punkte 
- Bei einem nachgewiesenen Behinderungsgrad von 50 5 Punkte 
- Bei einer nachgewiesenen Einstufung ab Pflegegrad 3 5 Punkte 

 
Insgesamt maximal      5 Punkte 

 
c) Familiäre Situation: 

 
Kindergeldberechtigte Kinder, die zum Zeitpunkt der Antragstellung im gemeinsamen 
Haushalt des Antragstellers leben und dort mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und die auch 
das künftige Gebäude dauerhaft bewohnen werden 
 
- Je Kind von 0 bis 5 Jahren       5 Punkte 
- Je Kind von 6 bis 10 Jahren       3 Punkte 
- Je Kind ab 10 Jahren        2 Punkte 

 
Insgesamt maximal      10 Punkte 

 
2.2 Ortsbezugskriterien, maximal 50 Punkte 

 
a) Ortsansässigkeit: 

Der Antragsteller muss zum Zeitpunkt des Bewerbungsstichtags seinen Lebensmittelpunkt 
und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens 5 Jahren im Gemeindegebiet haben. Die Rege-
lung findet auf weggezogene Antragsteller entsprechende Anwendung, sofern diese inner-
halb der letzten 15 Jahre vor Antragstellung mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde gemeldet 
waren, bzw. eine maximale Unterbrechung von fünf Jahren nachweisen.  
           35 Punkte 
 

b) Arbeitsplatz in der Gemeinde: 
Der Antragsteller hat einen Arbeitsplatz als Mitarbeiter der Gemeinde für den Zeitraum von 
mindestens 5 zusammenhängenden Jahren.     15 Punkte 
 

c) Gewerbliche/Freiberufliche Tätigkeit im Gemeindegebiet: 
Für die Ausübung eines Gewerbes oder einer freiberuflichen Tätigkeit innerhalb der Ge-
meinde für den Zeitraum von mindestens 10 Jahren     15 Punkte 
 

d) Soziales und politisches Engagement: 
Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist die freiwillige Ausübung einer Aktivität aus Idealismus und 
ohne Bezahlung im Hoheitsgebiet der Gemeinde Straßlach-Dingharting. Sie kann ange-
rechnet werden, wenn die Ausübung des Ehrenamtes ein satzungsmäßiges Amt ist. Eine 
Bestätigung erfolgt durch den Verein. Parteien und örtliche Wählergruppen stehen den 
eingetragenen Vereinen gleich.  
 
Mehr als 5 Jahre:         15 Punkte 
 

Die Punktevergabe für die Buchstaben b) bis d) erfolgt entweder für den Arbeitsplatz, die ge-
werbliche/freiberufliche Tätigkeit oder das soziale und politische Engagement. Eine kumulative 
Anrechnung von Punkten ist nicht möglich. 

 
2.3 Punktgleichheit: 

 
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Kinder, nachrangig das Los. 
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F. Schlussbestimmungen 

 
1. Verfahren: 

Über die Vergabe nach den Richtlinien dieser Kriterien beschließt der Gemeinderat in 
nichtöffentlicher Sitzung. 
 

2. Abweichungen im Einzelfall 
Die Gemeinde kann in begründeten Einzelfällen oder zur Vermeidung von Härtefällen von den 
gegenwärtigen Richtlinien abweichen, um insbesondere der Zielsetzung des Baulandmodels 
Rechnung zu tragen.  

 
3. Rechtsausschluss: 

Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb eines Grundstücks besteht nicht.  
 
 
 
Stand 24.02.2021 
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